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Tätigkeit bei A ufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit, z. B. die der 
Volkspolizei, der Streifen der N ationalen V olksarm ee oder des Schiffs
kapitäns. Gesellschaftliche Tätigkeit, w ie z. B. die der Ordnungsgruppen 
der FDJ, w ird durch die Vorschrift des § 214 geschützt.

2. Nicht jede Beeinträchtigung der m it § 212 geschützten Tätigkeit 
e rfü llt den Tatbestand, es m uß sich vielm ehr um  eine ernsthafte

Störung der A rbeit des S taatsfunktionärs handeln. Jedoch bedeutet h in 
dern nicht verhindern  i. S. völligen Unmöglichmachens, sondern muß als 
behindern verstanden w erden. Bei G ew altanw endung w ird in der Regel 
eine H inderung vorliegen. In den Fällen der Bedrohung ist sie zu v e r
neinen, w enn die Bedrohung ohne jeden Einfluß auf das V erhalten des 
S taatsfunktionärs geblieben ist. In diesem Fall liegt nach Abs. 3 strafbarer 
Versuch vor. M acht jedoch z. B. die Bedrohung vor oder neben der Durch
führung der vorgesehenen Sicherheits- bzw. O rdnungsm aßnahm e w eitere 
M aßnahm en zur persönlichen Sicherheit bzw. zur S icherheit des ordnungs
gemäßen A blaufs notwendig, ist das T atbestandsm erkm al der H inderung 
erfüllt.

3. Die Begehungsweise ist ausschließlich G ew altanw endung oder Be
drohung m it G ewalt oder einem anderen erheblichen Nachteil.

H ierbei muß es sich um  die A ndrohung eines in seinem  Gewicht den 
beiden vorangestellten Tatbestandsalternativen gleichkommenden Nach
teils handeln. Die A ndrohung eines geringen Übels reicht nicht aus. Eine 
A ndrohung eines erheblichen Nachteils ist z. B. die Drohung, die Gesund
heit eines Angehörigen des S taatsfunktionärs durch Beibringung von G ift 
oder sonstigen schädlichen Stoffen zu untergraben. Nicht erheblich i. S. 
von § 212 ist z. B. die Drohung, den S taatsfunktionär „schlecht zu m achen“ .

G ew alt i. S. dieser Bestim m ung ist aktive körperliche Tätigkeit zur 
V ereitelung oder Erschwerung einer bevorstehenden oder in der Aus
führung  begriffenen bzw. zur Beseitigung oder Beeinträchtigung der 
Ergebnisse einer bereits vorgenomm enen, der Tat unm ittelbar vorange
gangenen M aßnahm e zur G ew ährleistung der S icherheit und O rdnung 
oder zur Erzwingung eines anderen V erhaltens des S taatsfunktionärs, 
z. B. das Umzingeln zu r V erhinderung der D ienstausübung. M it gering
fügiger physischer K raft vorgenomm ene E inw irkung ste llt keinen W ider
stand dar (vgl. OG NJ, 1968, S. 286).

A nders ist dies nur, w enn un te r A usnutzung technischer oder sonstiger 
Möglichkeiten erhebliche physische Einw irkungen auch m it geringem 
K raftaufw and erzielt w erden können, z. B. Einschließen, Versprühen 
ätzender Flüssigkeiten. Ein besonderer Fall des durch A usnutzung tech
nischer Möglichkeiten begangenen W iderstandes ist die bew ußte Nicht
beachtung der von einem  auf der Fahrbahn  postierten Volkspolizei
angehörigen gegebenen Stoppzeichen durch K raftfahrzeugführer und die 
dadurch bew irkte Erzwingung der Fahrbahnfreigabe. H ier w irk t der Täter 
ohne besondere eigene K raftanw endung, aber un te r bew ußter Ausnutzung 
der von seinem K raftfahrzeug ausgehenden G ew alt auf die Sicherheits-


